
Im Umsatzsteuergesetz 
sind unter anderem Um-
sätze aus Heilbehand-
lungen im Bereich der 
Humanmedizin, die bei der 
Tätigkeit als Arzt durchgeführt 
werden, von der Umsatzsteuer befreit. 
Die Umsatzsteuerrichtlinien führen 
detailliert aus, was die Finanzverwal-
tung unter Heilbehandlung versteht. 
Hier gab es zwei Ergänzungen, die in 
Teil 2 folgen.
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Ärztliche Umsatzsteuerbefreiung: 
Heilbehandlung und Gutachten Teil 1

Steuern im Bild, Teil 285

Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Ärztliche Umsatzsteuerbefreiung, Teil 1.
o Mag. Susanne Glawatsch
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Humanmedizin, die bei der 

Bei der letzten War-
tung der Umsatzsteu-
errichtlinien wurden 
einige Anpassungen 
für Ärzte vorge-
nommen. 


